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SCHNITTLINIE (z.B. A - A)6.7

BEBAUUNGSPLAN
FIGLSDORF - WEST

DER MARKT NANDLSTADT ERLÄSST GEMÄSS

∑ § 2 Abs. 1 SOWIE DER §§ 9 UND 10 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB)
NEUGEFASST IN DER DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), ZULETZT GEÄNDERT DURCH GESETZ VOM 20.12.2023  (BGBl. I S. 394);
∑ § 11 BNatSchG IN VERBINDUNG MIT ART. 4 DES GESETZES ÜBER DEN
SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DIE ERHOLUNG
IN DER FREIEN NATUR (BAYERISCHES NATURSCHUTZGESETZ -
BayNatSchG) VOM 23. FEBRUAR 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), ZULETZT
GEÄNDERT DURCH § 1 ABS. 87 VOM 04.06.2024 (GVBl. S. 98) UND § 18
BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) VOM 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542),
ZULETZT GEÄNDERT DURCH DURCH ARTIKEL 5 DES GESETZES VOM
08.05.2024 (BGBl. 2024 I NR. 153);
∑ Art. 23 DER GEMEINDEORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN (GO) IN
DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 22. AUGUST 1998 (GVBl. S.
796, BayRS 2020-1-1-I), ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 ABS. 6 VOM 4. JUNI
2024 (GVBl. S. 98);
∑ ART. 81 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BayBO) IN DER FASSUNG
DER BEKANNTMACHUNG VOM 14.08.2007 (GVBl. S. 588), ZULETZT
GEÄNDERT DURCH ART. 13a ABS. 2 DES GESETZES VOM 24. JULI 2023
(GVBl. S. 371);
∑ VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE
(BAUNUTZUNGSVERORDNUNG - BauNVO) NEUGEFASST DURCH
BEKANNTMACHUNG VOM 21.11.2017 BGBl. I S. 3786; ZULETZT GEÄNDERT
DURCH ARTIKEL 2 DES GESETZES VOM 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176);

          ∑  VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE
DARSTELLUNG DES PLANINHALTS (PLANZEICHENVERORDNUNG - PlanZV) VOM
18. DEZEMBER 1990 (BGBL. 1991 I S. 58), DIE ZULETZT DURCH §3 DES GESETZES
VOM 14. JUNI 2021 (BGBI. I S. 1802) GEÄNDERT WORDEN IST, DIESEN
BEBAUUNGSPLAN ALS

S A T Z U N G

DIESER BEBAUUNGSPLAN ERSETZT ALLE INNERHALB SEINES RÄUMLICHEN
GELTUNGSBEREICHES FRÜHER FESTGESETZTEN BEBAUUNGS- UND BAULINIENPLÄNE.

A FESTSETZUNGEN UND HINWEISE
 DES BEBAUUNGSPLANES

ZULÄSSIGE BAUWEISE
(z.B. oE)

ZULÄSSIGE DACHNEIGUNG FÜR
HAUPT- UND NEBENANLAGEN

(z.B. max.38°)

MAX. ZULÄSSIGE
WANDHÖHE

(z.B. WH 3,70m)

460

B FESTSETZUNG DURCH TEXT
1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1  WA  ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEMÄSS § 4 BauNVO

DIE NUTZUNGEN NACH § 4 ABS. 2 NR. 3 BauNVO SIND AUSGESCHLOSSEN.
AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIGE NUTZUNGEN NACH § 4 Abs. 3 BauNVO SIND EBENFALLS
AUSGESCHLOSSEN.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE
 
2.1 DAS MASS DER BAULICHEN NUTZUNG WIRD BESTIMMT ÜBER DIE FESTSETZUNG DER

WANDHÖHE ALS HÖCHSTMASS UND DER MAXIMAL ZULÄSSIGEN
GRUNDFLÄCHENZAHL.
DIESE WERDEN DURCH PLANZEICHEN IN DER NUTZUNGSSCHABLONE NACH
ZIFF. A 2.1 FESTGESETZT.

2.2  DIE IN DER NUTZUNGSSCHABLONE UNTER A ZIFFER 2.1 FESTGESETZTEN MAXIMAL
ZULÄSSIGEN GRUNDFLÄCHENZAHLEN (GRZ) FÜR HAUPTANLAGEN DÜRFEN DURCH
DIE GRUNDFLÄCHEN, DER IN § 19 ABS. 4 SATZ 1 BauNVO BEZEICHNETEN ANLAGEN UM
BIS ZU EINER MAXIMALEN GRUNDFLÄCHENZAHL VON 0,6 ÜBERSCHRITTEN WERDEN.

2.3  MAXIMALE ANZAHL DER WOHNEINHEITEN AUF PARZELLE 1: 2 WE
  MAXIMALE ANZAHL DER WOHNEINHEITEN AUF PARZELLEN 2 - 4: 1 WE

 
3.    ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

3.1  UNTERGEORDNETE GEBÄUDETEILE DÜRFEN GEMÄSS § 23 Abs. 3 SATZ 2 BauNVO IN
GERINGFÜGIGEM AUSMASS ÜBER DIE BAUGRENZE VORTRETEN, WENN SIE IM
VERHÄLTNIS ZU DER ZUGEHÖRIGEN AUSSENWAND UNTERGEORDNET SIND UND
NICHT MEHR ALS 1,50 M VORTRETEN.

 ZU DEN UNTERGEORDNETEN GEBÄUDETEILEN ZÄHLEN: WANDPFEILER, DACH-
ÜBERSTÄNDE, FENSTERBÄNKE, ANTRITTSSTUFEN,
ABFLUSSROHRE,KELLERSCHÄCHTE, STUFEN AN KELLEREINGÄNGEN, RUTSCHEN,
FENSTERFLÜGEL UND -LÄDEN, FENSTERGITTER, BELEUCHTUNGSKÖRPER, GESIMSE,
VORDÄCHER, RISALITE.

3.2  IN DEM GESAMTEN WOHNGEBIET IST EIN VORTRETEN VON EINGESCHOSSIGEN
GEBÄUDETEILEN, DEREN AUSSENFLÄCHEN ÜBERWIEGEND VERGLAST SIND
(WINTERGÄRTEN), AM HAUS ANGEBAUTE PERGOLEN UND VERANDEN, ÜBER DIE
BAUGRENZEN, BIS ZU EINER BREITE VON INSGESAMT 1/3 DER HAUSLÄNGE BZW.
HAUSBREITE, JEDOCH PRO EINGESCHOSSIGES GEBÄUDETEIL MAX. 5,0 m, ZULÄSSIG.
DIESE DÜRFEN DIE BAUGRENZEN BIS ZU 2,50 m ÜBERSCHREITEN, SOFERN DIE
GESETZLICHEN ABSTANDSFLÄCHEN EINGEHALTEN WERDEN. DIESE GEBÄUDETEILE
SIND NUR MIT EINER MAX. TIEFE VON INGESAMT 3,00 m (GEMESSEN VON DER
AUSSENWAND DER HAUPTANLAGE) ZULÄSSIG. DIE MAXIMALE HÖHE DARF DABEI 3,70
m ÜBER OBERKANTE ROHFUSSBODEN ERDGESCHOSS NICHT ÜBERSCHREITEN.

3.3  IN DEM GESAMTEN WOHNGEBIET IST EIN VORTRETEN VON ERKERN ÜBER DIE
BAUGRENZEN BIS ZU EINER BREITE VON INSGESAMT 1/3 DER HAUSLÄNGE BZW.
HAUSBREITE, JEDOCH PRO ERKER MAX. 5,0 m, ZULÄSSIG. SIE DÜRFEN DIE
BAUGRENZEN BIS ZU 1,50 m ÜBERSCHREITEN, SOFERN DIE GESETZLICHEN
ABSTANDSFLÄCHEN EINGEHALTEN WERDEN. BEI ERKERN ÜBER DIE GEBÄUDEECKE
IST SEINE ÄUSSERE ABWICKLUNG BIS ZU 6,00 m ZULÄSSIG. ERKER SIND NUR MIT
EINER MAX. TIEFE VON 2,50 m (GEMESSEN VON DER AUSSENWAND DER
HAUPTANLAGE) ZULÄSSIG.

 
3.4  IN DEM GESAMTEN WOHNGEBIET IST EIN VORTRETEN VON BALKONEN ÜBER DIE

BAUGRENZEN BIS ZU EINER BREITE VON INSGESAMT 1/2 DER HAUSLÄNGE BZW.
HAUSBREITE, JEDOCH PRO BALKON MAX. 5,0 m, UND EINER TIEFE VON MAX. 2,00 m
ZULÄSSIG, SOFERN DIE GESETZLICHEN ABSTANDSFLÄCHEN EINGEHALTEN WERDEN.
BEI BALKONEN ÜBER DIE GEBÄUDEECKE IST EINE ÄUSSERE ABWICKLUNG BIS ZU 5,00
m ZULÄSSIG. BALKONE DÜRFEN, GEMESSEN VON DER AUSSENWAND DER
HAUPTANLAGE, EINE TIEFE VON 2,00 m NICHT ÜBERSCHREITEN.

3.5 EIN DERARTIGES VOR- ODER ZURÜCKTRETEN VON (UNTERGEORDNETEN)
GEBÄUDETEILEN STELLT KEINEN WIDERSPRUCH ZU DEN FESTSETZUNGEN DES
BEBAUUNGSPLANES DAR UND SCHLIESST EINE GENEHMIGUNGSFREISTELLUNG
GEMÄSS ART. 58 BayBO NICHT AUS.

3.6  AUSSERHALB DER FÜR DAS HAUPTGEBÄUDE FESTGESETZTEN BAUGRENZEN, SIND
BAULICHE ANLAGEN IM SINNE VON § 19 ABS. 4 SATZ 1 BauNVO UND PRO
BAUGRUNDSTÜCK UNTERGEORDNETE NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN IM
SINNE DES § 14 ABS. 1 BauNVO BIS MAX. 12 m² GESAMTNUTZFLÄCHE ZULÄSSIG.

3.7  GARAGEN, CARPORTS UND STELLPLÄTZE KÖNNEN AUCH AN ANDERER STELLE ALS
AUF DEN VORGESCHLAGENEN FLÄCHEN INNERHALB DES GRUNDSTÜCKES
ERRICHTET WERDEN, WENN SIE DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN
INSBESONDERE DEN BESTIMMUNGEN DES ART. 6 ABS. 9 BayBO ENTSPRECHEN UND
IN DER GESTALTUNG DEN FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES ANGEPASST
SIND.

3.8 VOR DEN GARAGEN IST EIN STAURAUM VON MINDESTENS 5 m AUSZUBILDEN.

3.9 DIE ABSTANDSFLÄCHEN REGELN SICH NACH DEN BESTIMMUNGEN DES ART.6 BayBO.

4. HÖHENLAGE DER GEBÄUDE

4.1  DIE WANDHÖHE WIRD BEIM FERTIGFUSSBODEN (MAX. AUF HÖHE HÖHENFESTPUNKT)
ANGESETZT UND BIS ZUM SCHNITTPUNKT DER AUSSENKANTE AUSSENWAND MIT DER
OBERKANTE DACHHAUT GEMESSEN.

5. ÄUSSERE GESTALTUNG

5.1 DACHFORM, DACHNEIGUNG UND DACHDECKUNG:

  DIE DACHNEIGUNG IST ENTSPRECHEND DEN FESTSETZUNGEN DER
NUTZUNGSSCHABLONE GEMÄSS DER A ZIFFER 2.1 AUSZUFÜHREN.

  
  FÜR DIE HAUPTGEBÄUDE SIND FOLGENDE DACHFORMEN ZULÄSSIG:
  SYMMETRISCHES SATTELDACH.
 
 ALS DACHDECKUNG SIND ZIEGELWARE ODER BETONDACHSTEINE ZULÄSSIG IN DEN

FARBEN ZIEGELROT BIS DUNKELBRAUN, GRAU
  UND ANTHRAZIT. DACHAUFBAUTEN SIND DAVON AUSGENOMMEN.

   DOPPELHÄUSER SIND MIT GLEICHER DACHFORM, GLEICHER DACHNEIGUNG,
EINHEITLICHER DACHDECKUNG UND DACHFARBE, FASSADENGESTALTUNG UND
FASSADENMATERIAL SOWIE EINHEITLICHEN DACHAUFBAUTEN ZU ERRICHTEN.

  ALS DACHDECKUNG FÜR DOPPELHÄUSER SIND ZIEGELWARE ODER
BETONDACHSTEINE ZULÄSSIG. DAVON AUSGENOMMEN SIND DACHAUFBAUTEN.

 
5.2  DACHFORM / DACHGESTALTUNG FÜR GARAGEN UND CARPORTS:

FÜR GARAGEN UND CARPORTS SIND BEGRÜNTE (EXTENSIV ODER INTENSIV)
FLACHDÄCHER UND SATTELDÄCHER ZULÄSSIG.

5.3  DACHVORSPRÜNGE  SIND AM GIEBEL BIS ZU 50 cm UND AN DER TRAUFE BIS ZU 70 cm
ÜBER DIE AUSSENWAND HINAUS ERLAUBT.

5.4  GAUBEN UND ZWERCHGIEBEL SIND AUSSCHLIESSLICH BEI SATTELDÄCHERN
ZULÄSSIG.

  HIERBEI SIND AUSSCHLIESSLICH STEHENDE GAUBEN ODER SCHLEPPGAUBEN
ZUGELASSEN. EINZELNE DACHGAUBEN SIND BIS ZU 1,80 m BREITE ZULÄSSIG.

  DIE BREITE DER GAUBE DARF BEI DOPPELHAUSHÄLFTEN JE DACHSEITE EINE
GESAMTBREITE VON 1,80 m, BEI EINZELHÄUSERN 1/3 DER HAUSLÄNGE NICHT
ÜBERSCHREITEN.

 
  ZWERCHGIEBEL SIND NUR BEI EINZELHÄUSERN AUF DER SÜDSEITE UND IN DER

AUSFÜHRUNG NUR MIT SCHLEPPDACH ZUGELASSEN. DIE BREITE DER
ZWERCHGIEBEL DARF 1/3 DER SÜDLICHEN HAUSLÄNGE NICHT ÜBERSCHREITEN.

  BEI GAUBEN UND ZWERCHGIEBELN MUSS DER OBERE ANSCHLUSS DER
ABSCHLEPPUNG AN DAS HAUPTDACH MINDESTENS 1 m UNTER DEM FIRST LIEGEN.

5.5 DIE BODENVERSIEGELUNG IST AUF DAS UNBEDINGT ERFORDERLICHE MASS ZU
BESCHRÄNKEN.

  ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER NATÜRLICHEN VERSICKERUNGSFÄHIGKEIT SIND DIE
KFZ- STELLPLÄTZE SOWIE GARAGENZUFAHRTEN VERSICKERUNGSFÄHIG ZU
GESTALTEN (z. B. RASENGITTERSTEINE, RASENFUGENPFLASTER MIT MINDESTENS 3
cm FUGE, SCHOTTER-RASEN).

5.6 AUFSCHÜTTUNGEN SIND AUF DER NÖRDLICH DES BAUFENSTERS LIEGENDEN
HANGSEITE DES GEBÄUDES BIS ZUM MARKIERTEN HÖHENPUNKT ZULÄSSIG.

5.7 DIE VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN SIND UNTERIRDISCH ZU FÜHREN.

6.    EINFRIEDUNGEN

6.1   EINFRIEDUNGEN SIND SOCKELLOS UND MIT EINER BODENFREIHEIT VON MINDESTENS
10cm HERZUSTELLEN. NUR ENTLANG DER HAUPERSCHLIESSUNG SIND AUF GRUND
DER STARKEN HANGLAGE SOCKEL ZULÄSSIG.

6.2  EINFRIEDUNGEN SIND MIT EINER HÖHE VON MAX 1,20 m ÜBER DER GELÄNDE
OBERFLÄCHE ZUGELASSEN. EINFRIEDUNGEN IN GESCHLOSSENER HÖHE VON NICHT
MEHR ALS 2m SIND AUF EINER MAX. LÄNGE BIS 5m ZULÄSSIG.

6.3  GESCHLOSSENE EINFRIEDUNGEN WIE Z. B. MAUERN UND GABIONEN SIND NICHT
ZUGELASSEN.

  TERRASSENTRENNWÄNDE ENTSPRECHEND DER BayBO SIND ZULÄSSIG.

7 WASSERWIRTSCHAFT

7.1 NIEDERSCHLAGSWASSER

NIEDERSCHLAGSWASSER SOLL AUF DEN GRUNDSTÜCKEN VERSICKERT WERDEN.

 IM BEREICH DES BEBAUUNGSPLANES KANN HANG- SCHICHT- UND GRUNDWASSER
 ANFALLEN. DIE BEBAUUNG IST DURCH GEEIGNETE MASSNAHMEN DAGEGEN ZU 
SCHÜTZEN.

DAS NIEDERSCHLAGSWASSER DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSE (PRIVATSTRASSE)
SOLL IM BAUGEBIET VERSICKERT WERDEN.

7.2 ABWASSER

 DER ORTSTEIL FIGLSDORF GEHÖRT ZU DEN SOGENANNTEN „BEZEICHNETEN
GEBIETEN" DES LANDKREISES FREISING, GEBIETSKLASSE III.

DIE GEBIETSKLASSE III BEZEICHNET GEBIETE, IN DENEN DIE ABWASSERBESEITIGUNG
VON DER GEMEINDE AUF DIE EINZELANWESEN ÜBERTRAGEN WERDEN UND DIE
ABWASSERREINIGUNG DAUERHAFT IN KLEINKLÄRANLAGEN MIT BIOLOGISCHER
REINIGUNGSSTUFE ERFOLGT.

DAS ANFALLENDE ABWASSER IST DEMNACH GEMÄSS § 60 WHG ÜBER GEEIGNETE
MECHANISCH-BIOLOGISCHE KLEINKLÄRANLAGEN NACH DEM STAND DER TECHNIK ZU
REINIGEN.DAS GEREINIGTE ÜBERWASSER SOLL VERSICKERT WERDEN.

DIE PLANUNG DER EINZELNEN MECHANISCH-BIOLOGISCHEN KLEINKLÄRANLAGEN
MUSS VOR BAUBEGINN VON EINEM PRIVATEN SACHVERSTÄNDIGEN IN DER
WASSERWIRTSCHAFT (PSW) NACH ART. 65 BAYWG BEGUTACHTET WERDEN UND
NACH DER ERSTELLUNG VOR INBETRIEBNAHME DURCH DIESEN ABGENOMMEN
WERDEN.

7.3  PLANUNG
ES IST GRUNDSÄTZLICH VOR BAUBEGINN EIN ENTWÄSSERUNGSEINGABEPLAN MIT
DARSTELLUNG DER ABLEITUNG VON REGEN- UND SCHMUTZWASSER BEI DER
GEMEINDEVERWALTUNG VORZULEGEN.
DAS GRUNDSTÜCK IST SO ZU GESTALTEN, DASS ANFALLENDES
NIEDERSCHLAGSWASSER NICHT AUF DEN ÖFFENTLICHEN GRUND ODER AUF
ANGRENZENDE PRIVATGRUNDSTÜCKE GELANGEN KANN.
AUFGRUND DER TOPOGRAFISCHEN LAGE KANN ES ZU WILD ABFLIESSENDEN
WASSER BEI STARKNIEDERSCHLAGSEREIGNISSEN KOMMEN. DURCH DIE
ENTSTEHENDE BEBAUUNG DARF ES ZU KEINER VERSCHLECHTERUNG BEI WILD
ABFLIESSENDEM WASSER FÜR DRITTE KOMMEN (WHG).
DAS ERDGESCHOSS EINES GEBÄUDES SOLL ZUR SICHERHEIT VOR WASSEREINTRITT
MINDESTENS 15 cm ÜBER DEM GEPLANTEN GELÄNDE BZW. ÜBER DEM JEWEILIGEN
STRASSENNIVEAU LIEGEN UND ALLES UNTER DIESER EBENE MUSS WASSERDICHT
AUSGEFÜHRT WERDEN.

LICHTSCHÄCHTE MÜSSEN EBENFALLS GEGEN STARKREGEN GESCHÜTZT SEIN.

7.4  AUSFÜHRUNG 
WÄHREND DER BAUARBEITEN IST ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS WEDER GEWÄSSER-
BZW. FISCHSCHÄDLICHE SUBSTANZEN NOCH SEDIMENTE IN DAS GEWÄSSER
GELANGEN. ZUDEM DÜRFEN UNTER DER BAUZEIT KEINE WASSERGEFÄHRDE STOFFE
ODER FLÜSSIGKEITEN INS GRUNDWASSER GELANGEN.

C.  HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
1. DIE STELLPLATZSATZUNG DER GEMEINDE NANDLSTADT IST IN DER JEWEILS

GÜLTIGEN FASSUNG ANZUWENDEN.

2. STROMVERSORGUNG:
DIE GEPLANTEN GEBÄUDE WERDEN ÜBER ERDKABEL UND VERTEILERSCHRÄNKE AN
DIE EVU (ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN) ANGESCHLOSSEN. ZUR
GEWÄHRLEISTUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT WERDEN DIE VERTEILERSCHRÄNKE
FÜR DIE EVU, FERNMELDEWESEN, KABELFERNSEHEN UND STRASSENBELEUCHTUNG
NACH DER FESTLEGUNG DER VERSORGUNGSTRÄGER IN DIE ZÄUNE BZW. MAUERN
INTEGRIERT, D.H. AUF PRIVATGRUND GESTELLT. DIE HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN
ENDEN IN WANDNISCHEN AN DER STRASSENSEITE ZUGEWANDTEN
HAUSAUSSENWAND UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER BAULICHEN GEGEBENHEITEN.
 

3. GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN SIND AUSREICHEND GEGEN GRUND-, HANG- UND
SCHICHTENWASSER ZU SICHERN.

4. ALLGEMEINE BELANGE DES ABWEHRENDEN BRANDSCHUTZES:

a. DAS HYDRANTENNETZ IST NACH DEN TECHNISCHEN REGELN DES DEUTSCHEN
VEREINS DES GAS- UND WASSERFACHES e.V. (DVGW) - ARBEITSBLÄTTER W 331 UND
W 405 - AUSZUBAUEN. GEGEBENENFALLS IST DER LÖSCHWASSERBEDARF NACH DEM
ERMITTLUNGS- UND RICHTWERTVERFAHREN DES EHEM. BAYER. LANDESAMTS FÜR
BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ ZU ERMITTELN. DER HYDRANTENPLAN IST VOM
KREISBRANDRAT GEGENZUZEICHNEN.

b. DIE ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN SIND SO ANZULEGEN, DASS SIE
HINSICHTLICH DER FAHRBAHNBREITE, KURVENKRÜMMUNGSRADIEN USW. MIT DEN
FAHRZEUGEN DER FEUERWEHR JEDERZEIT UND UNGEHINDERT BEFAHREN WERDEN
KÖNNEN. DIE TRAGFÄHIGKEIT MUSS DAZU FÜR FAHRZEUGE BIS 16 T (ACHSLAST 10 T)
AUSGELEGT SEIN. HIERZU WIRD AUCH AUF DIE DIN 14 090 „FLÄCHEN FÜR DIE
FEUERWEHR AUF GRUNDSTÜCKEN" VERWIESEN.

  ES MUSS INSBESONDERE GEWÄHRLEISTET SEIN, DASS GEBÄUDE GANZ ODER MIT
TEILEN IN EINEM ABSTAND VON HÖCHSTENS 50 m VON DEN ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHEN ERREICHBAR SIND.
BEI SACKGASSEN IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE SOG. „WENDEHAMMER" AUCH
FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE BENUTZBAR SIND. ZUR UNGEHINDERTEN BENUTZUNG
IST EIN WENDEPLATZDURCHMESSER VON MIND. 18 m, FÜR FEUERWEHREINSÄTZE MIT
EINER DREHLEITER DL(K) 23-12 EIN DURCHMESSER VON MIND. 21 m ERFORDERLICH.
GEGEBENENFALLS SIND VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN (HALTEVERBOT) ZU
VERFÜGEN.

c. AUS AUFENTHALTSRÄUMEN VON NICHT ZU EBENER ERDE LIEGENDEN GESCHOSSEN
MUSS DIE RETTUNG VON PERSONEN ÜBER ZWEI VONEINANDER UNABHÄNGIGE
RETTUNGSWEGE GEWÄHRLEISTET SEIN. BEI BAULICHEN ANLAGEN OHNE
BESONDERE ART UND NUTZUNG UND EINER BAUHÖHE UNTERHALB DER
HOCHHAUSGRENZE KANN DER ZWEITE RETTUNGSWEG AUCH ÜBER DIE LEITERN DER
FEUERWEHR SICHERGESTELLT WERDEN, WENN DIE FEUERWEHR ÜBER DAS
ERFORDERLICHE RETTUNGSGERÄT (z.В. DREHLEITER DL(K) 23-12 o.ä.) VERFÜGT.
SOFERN INNERHALB DER HILFSFRIST VON 10 MINUTEN DER ZWEITE RETTUNGSWEG
ÜBER ENTSPRECHEND AUSREICHENDE LEITERN DER FEUERWEHR NICHT
SICHERGESTELLT WERDEN KANN, SIND ZWEI VONEINANDER UNABHÄNGIGE
BAULICHE RETTUNGSWEGE (NOTWENDIGE TREPPEN) ERFORDERLICH.

d. BEI AUFENTHALTSRÄUMEN IM DACHGESCHOSS MÜSSEN DIE NOTWENDIGEN
FENSTER MIT LEITERN DER FEUERWEHR DIREKT ANLEITERBAR SEIN (ZWEITER
RETTUNGSWEG).

5. DAS VORHANDENE UND FERTIGE GELÄNDE IST IN DEN BAUANTRÄGEN, IN DEN
ANSICHTEN SOWIE IM ERDGESCHOSSGRUNDRISS UND IN DEN SCHNITTEN MIT
KOTIERUNG DARZUSTELLEN.

6. UNVERMEIDBARE LÄRM-, STAUB- UND GERUCHSEMISSIONEN
DURCHLANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN
FLÄCHEN (z.B. NACHTARBEIT ZUR ERNTEZEIT) SIND ZU DULDEN.

7. SCHONENDER UMGANG MIT DEM SCHUTZGUT BODEN:
BEI ALLEN BAU- UND PLANUNGSMASSNAHMEN SIND DIE GRUNDSÄTZE DES
SPARSAMEN UND SCHONENDEN UMGANGS MIT BODEN ZU BEACHTEN UND
ENTSPRECHEND ANZUWENDEN.
DER NACHWEIS ÜBER DEN SCHONENDEN UMGANG MIT DEM BODEN KANN ÜBER EIN
BODENMANAGEMENTKONZEPT ERFOLGEN.

8.  AUFGEFUNDENE BODENDENKMÄLER SIND GEMÄSS ART 8 Abs. 1 - 2 BayDSchG
UNVERZÜGLICH DER UNTEREN DENKMALSCHUTZBEHÖRDE ODER DEM LANDESAMT
FÜR DENKMALPFLEGE ANZUZEIGEN. DIE AUFGEFUNDENEN GEGENSTÄNDE UND DER
FUNDORT SIND BIS ZUM ABLAUF VON EINER WOCHE NACH DER ANZEIGE
UNVERÄNDERT ZU BELASSEN.

9. DIE MASSNAHME- UND PRÜFWERTE DER BUNDESBODENSCHUTZVERORDNUNG FÜR
WOHNGEBIETE SIND EINZUHALTEN. SOLLTEN BEI BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN
ODER AUSHUBARBEITEN ORGANOLEPTISCHE AUFFÄLLIGKEITEN DES BODENS
FESTGESTELLT WERDEN, IST UNVERZÜGLICH DAS LANDRATSAMT FREISING, SG 41,
ALTLASTEN, GEM. ART. 1 BayBodSchG, ZU BENACHRICHTIGEN. DIE VORGABEN DES
BayBodSchG SIND HINSICHTLICH SEPARIERUNG, UNTERSUCHUNG UND ENTSORGUNG
AUF BELASTETE BÖDEN ANZUWENDEN.

10. DER MARKT NANDLSTADT BEKENNT SICH ZU DEN ZIELEN DES NATUR- UND
KLIMASCHUTZES. DEN GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERN WIRD DAHER DIE NUTZUNG
ERNEUERBARER ENERGIEN (z.B. PHOTOVOLTAIK, SOLARTHERMIE, GEOTHERMIE
USW.) EMPFOHLEN UND IST DER NUTZUNG NICHT-REGENERATIVER ENERGIEN
VORZUZIEHEN. BEI DER ERRICHTUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SIND DIE
GELTENDEN VORGABEN DES GEBÄUDEENERGIENGESETZ (GEG) BZW. DIE GELTENDE
ENERGIEEINSPARVERORDNUNG (EnEV) ZU BEACHTEN.

 BEI DER ORIENTIERUNG DER GEBÄUDEDACHFLÄCHEN UND DEREN BAULICHER
GESTALTUNG SOLL DER EINSATZ VON SOLARTHERMIE- UND PHOTOVOLTAIK
FRÜHZEITIG PLANERISCH BERÜCKSICHTIGT WERDEN. DACHAUFBAUTEN (GAUBEN)
UND DACHDURCHDRINGUNGEN (z.B. ENTLÜFTUNGEN) SOLLEN DAHER AUF DAS
TECHNISCH NOTWENDIGE MASS BESCHRÄNKT UND AUF SOLAR NICHT NUTZBARE
DACHSEITE (NORDEN) ANGEORDNETEN WERDEN.

11. DIN-VORSCHRIFTEN
DIE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, PLANBEGRÜNDUNG UND HiNWEISEN
ANGEGEBENEN DIN-VORSCHRIFTEN SIND ZU BEZIEHEN (z.B. DIN 4109, FASSUNG 1989 /
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V.) ÜBER DEN BEUTH-VERLAG GmbH,
BURGGRAFENSTR. 6, 10787 BERLIN

E V E R F A H R E N S V E R M E R K E

1. DER MARKTRAT HAT IN DER SITZUNG VOM ....................... GEMÄSS § 2 ABS. 1 BauGB DIE
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANS  BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
WURDE AM .................. ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.

2. ZU DEM ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS  IN DER FASSUNG VOM .................. WURDEN
DIE BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEMÄSS § 4 ABS. 2
BauGB IN DER ZEIT VOM .................. BIS ..................  BETEILIGT.

3. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS IN DER FASSUNG VOM ..................  WURDE MIT
DER BEGRÜNDUNG GEMÄSS § 3 ABS. 2 BauBG IN DER ZEIT VOM  .................. BIS ..................
ÖFFENTLICH AUSGELEGT.

4. DIE MARKT NANDLSTADT HAT MIT BESCHLUSS DES GEMEINDERATES VOM .................. DEN
BEBAUUNGSPLAN GEMÄSS  § 10 ABS. 1 BauGB IN DER FASSUNG VOM ..................... ALS
SATZUNG BESCHLOSSEN.

MARKT NANDLSTADT, DEN  ....................

 - SIEGEL-  
 ......................................................................
      GERHARD BETZ
      ERSTER BÜRGERMEISTER

5. DAS LANDRATSAMT FREISING HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT BESCHEID VOM ...................
AZ ..................... GEMÄSS § 10 ABS. 2 BauGB GENEHMIGT.

6. AUSGEFERTIGT:

MARKT NANDLSTADT, DEN  .................... 

 - SIEGEL-  
 ......................................................................
     GERHARD BETZ
      ERSTER BÜRGERMEISTER

7. DER SATZUNGSBESCHLUSS ZU DEM BEBAUUNGSPLAN WURDE AM ...................... GEMÄSS
§ 10 ABS. 3 HALBSATZ 2 BauGB ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT. DER BEBAUUNGSPLAN
MIT BEGRÜNDUNG WIRD SEIT DIESEM TAG ZU DEN ÜBLICHEN DIENSTSTUNDEN IN DER
GEMEINDE ZU JEDERMANNS EINSICHT BEREITGEHALTEN UND ÜBER DESSEN INHALT AUF
VERLANGEN AUSKUNFT GEGEBEN. DER BEBAUUNGSPLAN IST DAMIT IN KRAFT
GETRETEN. AUF DIE RECHTSFOLGEN DES § 44 ABS. 3 SATZ 1 UND 2 SOWIE ABS. 4 BauGB
UND DIE §§ 214 UND 215 BauGB WIRD HINGEWIESEN.

MARKT NANDLSTADT, DEN  .................... 

  - SIEGEL-  ......................................................................
     GERHARD BETZ
      ERSTER BÜRGERMEISTER

MAX. ZULÄSSIGE
GRUNDFLÄCHENZAHL (=GRZ) FÜR

HAUPTANLAGEN
(z.B. GRZ =0,40)

462.5

SCHNITT A - A M 1:500 BEISPIELBEBAUUNG

BAUM BESTAND, ZU ERHALTEN

BAUMSTANDORT IST VERSCHIEBBAR

ZU PFLANZENDER BAUM IN DEN BAUGRUNDSTÜCKEN
PFLANZEN NUR NACH ARTENLISTE D.1.1

PFLANZEN NUR NACH ARTENLISTE D.1.2
ORTSRANDEINGRÜNUNG, BREITE 5M

ZU PFLANZENDER BAUM IN DER ORTSRANDEINGRÜNUNG
PFLANZEN NUR NACH ARTENLISTE D.1.1

BAUM ZU FÄLLEN

1.6  JE ANGEFANGENER 300 QM GRUNDSTÜCKSFLÄCHE IST AUF DEN
PRIVATGRUNDSTÜCKEN EIN BAUM ODER OBSTBAUM GEMÄSS ARTENLISTE ZU
PFLANZEN. DIE PLANZEICHNUNG ENTHÄLT DAFÜR EINEN VORSCHLAG, DER JEDOCH
INDIVIDUELL VERSCHIEBBAR IST.

1.7  FESTGESETZTE PFLANZMASSNAHMEN AUF DEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN MÜSSEN
JEWEILS EIN JAHR NACH ERRICHTUNG DES GEBÄUDES AUSGEFÜHRT SEIN.

1.8 PFLANZUNGEN AUS THUJA (LEBENSBAUM) UND PRUNUS LAUROCERASUS
(LORBEERKIRSCHE) SIND NICHT ERLAUBT.

1.9  EINFRIEDUNGEN, DIE AN ÖFFENTLICHE STRASSEN UND WEGE ANGRENZEN, SIND
MINDESTENS ZU EINEM DRITTEL MIT STRÄUCHERN ZU HINTERPFLANZEN.
EINFRIEDUNGEN ZWISCHEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN SIND MINDESTENS ZUR HÄLFTE
ZU HINTERPFLANZEN. MINDESTENS 30% SIND DER PFLANZLISTE 1.2 ZU ENTNEHMEN

1.10  DIE ANLAGE VON SCHOTTERGÄRTEN IST VERBOTEN.

2. ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

2.1  KELLERAUFGÄNGE UND LICHTGRÄBEN SIND SO AUSZUFÜHREN, DASS KEINE
TIERFALLEN ENTSTEHEN (Z.B.SCHRÄGER, RAUER BETON, GESTEIN WIE NAGELFLUH).
KELLERLICHTSCHÄCHTE SIND MIT INSEKTENSICHEREN GITTERN ABZUDECKEN.

2.2 BEI DER AUSSENBELEUCHTUNG SIND INSEKTENUNSCHÄDLICHE LEUCHTMITTEL
(NATRIUMDAMPF-LAMPEN ODER LED „WARM-WEISS“ MIT MAX. 2.700 K) ZU
VERWENDEN.

2.3 AUF GROSSFLÄCHIGE GLASFASSADEN- UND FENSTER IST ZU VERZICHTEN. FALLS SIE
DENNOCH ERFORDERLICH SIND, MÜSSEN KOLLISIONEN AN GLASSCHEIBEN
VERMIEDEN WERDEN (Z.B. DURCH AUSSENSEITIGE MARKIERUNGEN, JALOUSIEN,
VERWENDUNG VON FENSTERN MIT GERINGEM AUSSENREFLEXIONSGRAD).

  GREIFVOGELSILHOULETTEN SIND NICHT WIRKSAM UND DAHER NICHT AUSREICHEND.

2.4 PRO EINER PARZELLE MUSS EIN VOGELNESTKASTEN AUFGESTELLT WERDEN.

3. NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG

3.1 INSGESAMT ERGIBT SICH EIN AUSGLEICHSBEDARF VON 7.450 WERTPUNKTEN (WP).
DIE BEREITSTELLUNG DER ERFORDERLICHEN AUSGLEICHSFLÄCHE ERFOLGT AUF
FLURNUMMER 139, GEMARKUNG FIGLSDORF. DER AUSGANGSZUSTAND IST
GRÜNLAND ZUZUORDNEN (G11, 3WP). DIE AUSGLEICHSFLÄCHE HAT EINE GRÖSSE
VON 1.490 m².

3.2 ALS ENTWICKLUNGSZIEL WIRD EIN EXTENSIVES, ARTENREICHES GRÜNLAND
FESTGELEGT. DABEI WIRD REGIONALES SAATGUT ZERTIFIZIERTER HERKUNFT
(PRODUKTIONSRAUM 8 ALPEN UND ALPENVORLAND, HERKUNFTSREGION 16
UNTERBAYERISCHE HÜGEL- UND PLATTENREGION) ANGESÄT. DIE WIESE WIRD AB
DEM 1. JULI 2X IM JAHR GEMÄHT, WOBEI DAS MÄHGUT ABTRANSPORTIERT WIRD.

3.3 DIE AUSGLEICHSFLÄCHE IST EXTENSIV ZU PFLEGEN UND DARF NICHT GEDÜNGT
WERDEN.

3.4 DIE ANLAGE DER AUSGLEICHSFLÄCHE IST MIT DEM BAU DER ERSCHLIESSUNG
VORZUNEHMEN

3.5 DIE AUSGLEICHSFLÄCHE IST MIT PFLÖCKEN AUSREICHEND ZU MARKIEREN.

3.6 DIE AUSGLEICHSFLÄCHE IST DEM BAYERISCHEN LANDESAMT FÜR UMWELT ZU
MELDEN.

HÖHENFESTPUNKT MIT ANGABE DER HÖHE IN METER Ü NN;
DIE OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN ERDGESCHOSS DARF
MAXIMAL BEI DEM IN DER ZEICHNUNG ANGEGEBENEN
HÖHENFESTPUNKT LIEGEN.
AUFSCHÜTTUNGEN SIND AUF DER NÖRDLICH DES BAUFENSTERS
LIEGENDEN HANGSEITE DES GEBÄUDES BIS ZUM MARKIERTEN
HÖHENPUNKT ZULÄSSIG.

XXX,XX m ü. NN

FLÄCHE FÜR LANDWIRTSCHAFT

FIRSTRICHTUNG DER ZU PLANENDEN GEBÄUDE

A A

D GRÜNORDNUNG

1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

1.1 FÜR DIE FESTGESETZTEN BAUMPFLANZUNGEN SIND FOLGENDE BAUMARTEN ZU
VERWENDEN:

 PFLANZQUALITÄT: mind. 3xv., H., STU 14-16 CM

ACER CAMPESTRE - FELD-AHORN
ACER PLANTANOIDES - SPITZAHORN
BETULA PENDULA - BIRKE
CARPINUS BETULUS - HAINBUCHE
CORNUS MAS - KORNELKIRSCHE
PRUNUS AVIUM - VOGELKIRSCHE
SORBUS ARIA - MEHLBEERE
sORBUS AUCUPARIA - EBERESCHE
SORBUS INTERMEDIA - MEHLBEERE
TILIA CORDATA - WINTERLINDE
OBSTBÄUME (LOKALE SORTEN)

ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCKEN IST EIN
ABSTAND VON 4 m EINZUHALTEN. ES IST AUSSCHLIESSLICH AUTOCHTHONES
(GEBIETSHEIMISCHES) PFLANZMATERIAL ZU VERWENDEN.

1.2 FÜR DIE FESTGESETZTEN STRAUCHPFLANZUNGEN SIND FOLGENDE ARTEN ZU
VERWENDEN:

 PFLANZQUALITÄT: mind. V. STR. 100-150
  PFLANZMENGE: 1 STRAUCH / 1,5 m PFLANZFLÄCHE

  CORNUS MAS - KORNELKIRSCHE
  CORNUS SANGUINE - ROTER HARTRIEGEL
  CORYLUS AVELLANA - HASEL
  CRATAEGUS MONOGYNA - EINGRIFFELIGER WEISSDORN
  EUONYMUS EUROPAEUS - PFAFFENHÜTCHEN
  LIGUSTRUM VULGARE - GEMEINER LIGUSTER
  LONICERA XYLOSTEUM - ROTE HECKENKIRSCHE
  PRUNUS SPINOSA - SCHLEHE
  ROSA IN ARTEN - WILDROSEN IN ARTEN
  RUBUS IN ARTEN - BROMBEERE, HIMBEERE IN ARTEN
  SALIX IN ARTEN - WEIDEN IN ARTEN
  SAMBUCUS NIGRA - HOLUNDER
  VIBURNUM LANTANA - WOLLIGER SCHNEEBALL

ES IST AUSSCHLIESSLICH AUTOCHTHONES (GEBIETSHEIMISCHES) PFLANZMATERIAL
ZU VERWENDEN.

1.3 OBSTBÄUME AUF DER PARZELLE 1, DIE IM ZUGE DER ANLAGE VON BEFESTIGTEN
FLÄCHEN GEFÄLLT WERDEN MÜSSEN, SIND AUF DEM JEWEILIGEN GRUNDSTÜCK
DURCH OBSTBÄUME GEMÄSS ARTENLISTE ZU ERSETZEN.

1.4 DIE ALS "ZU ERHALTEN" FESTGESETZTEN BÄUME SIND WÄHREND DES
BAUSTELLENBETRIEBES VOR BEEINTRÄCHTIGUNGEN ZU SCHÜTZEN UND
DAUERHAFT ZU ERHALTEN.

1.5  DIE ORTSRANDEINGRÜNUNG IST IN EINER BREITE VON 5M AUSZUFÜHREN. ES SIND
STRÄUCHER UND BÄUME GEMÄSS ARTENLISTE ZU PFLANZEN. DIE
ORTSRANDEINGRÜNUNG IST IN DER NÄCHSTEN PFLANZPERIODE NACH
FERTIGSTELLUNG DER ERSCHLIESSUNG DURCHZUFÜHREN. DIE PFLANZUNGEN SIND
FACHGERECHT ZU ERSTELLEN, BIS ZU IHR BESTANDSSICHERUNG ENTSPRECHEND
ZU PFLEGEN UND GEGEN WILDSCHÄDEN ZU SCHÜTZEN. AUSFÄLLE SIND UMGEHEND
ZU ERSETZEN. INNERHALB DER ORTSRANDEINGRÜNUNG SIND VERSIEGELUNGEN
JEGLICHER ART UNZULÄSSIG. IM SÜDEN SIND 4 BÄUME GEMÄSS PLANZEICHEN UND
PFLANZLISTE 1.1 IN DER ORTRSRANEINGRÜNUNG ZU PFLANZEN.
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